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Der Beitrag gibt die Meinung des Autors 
wieder.

Wer profitiert 
vom Mindestlohn?  

Die Einführung eines Mindestlohngesetzes zählt zu den 
einschneidendsten Arbeitsmarktreformen der letzten 
20 Jahre. Nach aktuellen Schätzungen werden 15 bis 
20 Prozent aller Beschäftigten direkt oder indirekt be­
troffen sein. Die erforderliche Lohnanhebung wird je nach 
Betriebsgröße im Durchschnitt zwischen 30 und 45 Prozent 
schwanken. Die Debatte kreist vor allem um die Frage, für 
welche Formen von Erwerbstätigkeit ein Mindestlohngesetz 
nicht gelten soll und wer somit nicht davon profitieren wird. 

Mit dem Profit ist das nun so eine Sache. Der Gesetz­
geber will künftig sicherstellen, dass alle Beschäftigten in 
Deutschland ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. 
Wenn es gelingen sollte, ergänzende Sozialtransfers einzu­
sparen, würden aber nicht nur die Niedriglohnempfänger 
finanziell profitieren, sondern auch der Bundeshaus­
halt. Natürlich könnte das subjektive Wohlbefinden der 
Betroffenen steigen, da ihnen der stigmatisierende Gang 
zum Job-Center erspart bliebe. Aber was ist, so fragen viele, 
wenn ein Arbeitgeber nach Einführung des Mindestlohns 
seinen Betrieb wegen der gestiegenen Lohnkosten nicht 
mehr wirtschaftlich führen kann und er betriebsbedingte 
Kündigungen aussprechen muss? Über die Größenordnung 
der Beschäftigungseffekte durch den Mindestlohn findet 
derzeit unter Deutschlands Ökonomen eine leidenschaft­
liche Debatte statt. Dabei kann der Mindestlohn noch ganz 
andere Folgen haben: Anpassungen in der Arbeitszeit, wie 
das Beispiel Großbritannien zeigt.

Die Entlohnung setzt sich bekanntlich aus zwei Größen 
zusammen: Der Arbeitszeit, die üblicherweise wöchentlich 
in Tarifverträgen oder sonstigen Vereinbarungen geregelt 
wird, sowie der Höhe des monetären Lohns, der in der Regel 
monatlich ausgezahlt wird. Die Höhe des Stundenlohns ken­
nen oft weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer. Das belegt 
nicht zuletzt die Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel 
(SOEP): Mehr als ein Viertel der Beschäftigten kann die Fra­
ge nach der Höhe ihres Stundenlohns nicht beantworten. 

Auch gibt es keinen Konsens darüber, was denn nun alles 
in einen Bruttolohn mit einzubeziehen ist. Wie steht es zum 
Beispiel mit Einmalzahlungen wie dem Weihnachtsgeld, 
oder regelmäßigen Trinkgeldern?

Im SOEP erheben wir nicht nur tariflich oder per Vertrag 
festgelegte Arbeitszeiten, sondern auch die tatsächlich 
geleistete und auch entlohnte Arbeitszeit. Seit Jahren 
erkennen wir einen Trend zu unbezahlter Mehrarbeit. 
Wenn nun in Folge der Einführung des Mindestlohns die 
vertraglich festgelegte Arbeitszeit sinkt, aber nicht in 
gleichem Maß die tatsächlich geleistete Arbeitszeit, wer 
profitiert dann? Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Ein Brutto­
monatslohn in Höhe von 1 300 Euro fällt nicht unter den 
Wirkungsbereich eines Mindestlohngesetzes, wenn hierfür 
eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden geleistet 
wird; bei 39 Stunden müsste der Lohn freilich um etwa 
zehn Prozent erhöht oder es müsste eben vier Stunden 
weniger gearbeitet werden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es derzeit dringend 
notwendig, einen Konsens darüber zu finden, wie sich 
Stundenlöhne berechnen und in welcher Form die Arbeits­
zeit dokumentiert werden muss. Nur dann können nach 
der Einführung eines Mindestlohns Unterschreitungen 
sanktioniert werden.

Für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist die Ein­
führung eines Mindestlohns eine enorme Herausforderung 
bei der Politikberatung und Evaluierung der vielfältigen – 
beabsichtigten wie unbeabsichtigten – Folgen für Betriebe, 
Erwerbslose und Beschäftigte. Hier werden amtliche und 
wissenschaftsgetragene Statistik in den nächsten Jahren in 
besonderer Weise gefordert sein, zielgerichtete Informatio­
nen zu erheben, um in einigen Jahren über das Experiment 
Mindestlohngesetz in Deutschland die Öffentlichkeit zu 
informieren und gegebenenfalls eine neue Debatte anzu­
stoßen. 
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